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25. April 2018  

Guten Nachrichten für alle angehenden Erzieher*innen, die aktuell bei tarifgebundenen kommunalen 
Trägern - oder bei Trägern die den Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) ta-
riflich vereinbart anwenden - eine praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher*in absolvieren! 
 
ver.di hat es geschafft: Rückwirkend zum 01.03.2018 werdet ihr vom TVAöD erfasst. Es wurde verein-
bart, eure Ausbildungen von da an in den Geltungsbereich des TVAöD - Besonderer Teil Pflege - aufzu-
nehmen.  
 
Unser aktuelles Tarifergebnis bedeutet für dich: 
 
Ausbildungsentgelt Urlaub 

Vorher: 24 Tage (gesetzlich) oder 29 
Ab 2018 verbindlich: 30 Tage 

1. Jahr   
Vorher sehr unterschiedlich nach Bundesland und Träger 
Ab 01.03.2018 verbindlich: 1.090,69 € 
Ab 01.03.2019 verbindlich: 1.140,69 € 

Jahressonderzahlung  
Vorher: keine Regelung 
Ab jetzt (2018) verbindlich 
1. Jahr: 981,62 €  
    (Tarifgebiet Ost 736,22 €) 
2. Jahr: 1.036,86 €  
    (Tarifgebiet Ost 777,65 €) 
3. Jahr: 1.128,04 €  
    (Tarifgebiet Ost 846,03 €) 
2019 steigen diese Beträge 
um 45,00 bzw. 33,75 €. 

2. Jahr 
Vorher sehr unterschiedlich nach Bundesland und Träger 
Ab 01.03.2018 verbindlich: 1.152,07 € 
Ab 01.03.2019 verbindlich: 1.202,07 € 
 
3. Jahr  
Vorher sehr unterschiedlich nach Bundesland und Träger 
Ab 01.03.2018 verbindlich: 1.253,38 €  
Ab 01.03.2019 verbindlich: 1303,38 € 
 
Vermögenswirksame Leistungen 
Vorher: keine Regelung 
Ab sofort verbindlich: 13,29 € pro Monat 

Abschlussprämie 
Vorher: keine Regelung 
Jetzt verbindlich: 400,- € 

Übernahme nach der Ausbildung 
Vorher: keine Regelung 
Ab 01.03.2018 verbindlich: Bei erfolgreichem Abschluss 
und betrieblichem Bedarf zunächst 12 Monate, danach 
bei Bewährung unbefristet. 
 

Aufwertung beginnt in der Ausbildung - 
Lernende in praxisintegrierten Ausbildungen zur/zum 
Erzieher*in haben jetzt tarifvertragliche Ansprüche.  



 

 

 
 
 

 
 
      
 

Und da steckt noch mehr für dich drin:  
Z. B. Familienheimfahrten etc. – informiere dich jetzt bei ver.di in deiner Nähe. 

 
Bislang waren die Ausbildungsbedingungen ausschließlich durch die Verträge bestimmt, welche ihr als 
Lernende mit den Trägern geschlossen habt. Sie orientierten sich zum Teil an Landesempfehlungen und 
ließen den Arbeitgebern viel Spielraum. 
 
Von nun an bestehen Ansprüche nach unserem Tarifvertrag, auf die du dich verlassen kannst.  
Denn Tarifverträge sind gesetzesähnliche Normen und Ansprüche daraus sind einklagbar. 
Wenn du bei einem freien oder konfessionellen Arbeitgeber die Ausbildung machst, erfährst du bei ver.di 
vor Ort, ob der TVAÖD anzuwenden ist. 
 
Zusammen schaffen wir das! 
 
Gestalten wir gemeinsam die Zukunft der Arbeit 
in Kindertageseinrichtungen. Mach mit! 
 
www.mitgliedwerden.verdi.de  

http://www.mitgliedwerden.verdi.de/

